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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Ständekammer behandelte als Erstrat die Revision der Bestimmungen über
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die
Familie. Sie stimmte der vom Bundesrat vorgeschlagenen Strafbarkeit der Herstellung,
Einfuhr und Verbreitung von Darstellungen grausamer Handlungen und sogenannt
harter Pornografie zu. Ein Antrag der Kommissionsmehrheit, das Zeigen derartiger
Erzeugnisse zumindest im engen Bekanntenkreis nicht zu ahnden, blieb ohne Erfolg.
Wesentlich mehr zu reden gab die Ansetzung der Schutzaltersgrenze, das heisst des
Alters, von dem an Jugendliche geschlechtliche Handlungen mit anderen Personen
ausüben dürfen. Gegen eine Senkung der zur Zeit auf 16 Jahre fixierten Grenze wurde
ins Feld geführt, dass die Jugendlichen heute zwar die geschlechtliche Reife früher
erlangen, dass aber in der Regel die geistige Reife zum selbständigen Entscheid in
Sexualfragen noch nicht vorhanden sei. Für die Befürworter einer Senkung ging es
primär darum, den veränderten Verhältnissen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Der Liberale Aubert (NE) wies in seinem befürwortenden Votum darauf hin, dass sich
das Schutzalter 16 auf keine Tradition berufen könne, habe es doch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in fast allen Kantonen zwischen 12 und 15 Jahren gelegen. Der Antrag des
Bundesrates, die Altersgrenze auf 16 Jahren zu belassen, wurde mit 20:15 Stimmen
gutgeheissen. Die Eidg. Jugendkommission hatte in diesem Zusammenhang gefordert,
dass der Zweck des Schutzalters nicht eine Kriminalisierung der Jugendlichen sein
dürfe, sondern dazu dienen soll, Kinder vor der sexuellen Verführung durch Erwachsene
zu schützen. Der Ständerat nahm diese Argumentation auf und beschloss, dass bei
Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr von der Strafverfolgung abgesehen werden kann.

Fast noch mehr beachtet als die Schutzaltersproblematik wurde der Entscheid des
Ständerats zur Frage, ob die Vergewaltigung in der Ehe weiterhin straffrei bleiben soll.
Bereits der Vorschlag der Regierung, gegen den Rat der Expertenkommission an dieser
Bestimmung festzuhalten, hatte zu heftigen Protesten von Frauenorganisationen
geführt. Die meisten Gegner einer Änderung führten Schwierigkeiten bei der
Beweisermittlung ins Feld. In einigen dieser Voten klang aber auch an, dass es hier nicht
allein um eine ermittlungstechnische Frage geht, sondern grundsätzlich das Verhältnis
zwischen Mann und Frau angesprochen ist. Für die weiblichen Abgeordneten war dieser
grundsätzliche Charakter der Auseinandersetzung klar: unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit setzten sie sich ausnahmslos für die Strafbarkeit ein. Die
Straffreiheit bedeute nichts anderes, erklärte Ständerätin Bührer (sp, SH), als dass das
geltende Recht dem Mann mit dem Trauschein zugleich die sexuelle Verfügungsgewalt
über seine Ehefrau zubillige. Obwohl einige Männer eingestanden, im Verlauf der
Debatte ihre Meinung geändert zu haben, lehnte der Rat den Vorschlag, die
Vergewaltigung in der Ehe auf Antrag zu bestrafen, mit 22:9 Stimmen deutlich ab.
Immerhin stimmte die Ständekammer der Kompromissformel von Josi Meier (cvp, LU)
zu, die Vergewaltigung in getrennten Ehen als strafbar zu erklären. Die Privilegierung
von Männern, welche ihre Ehefrau vergewaltigen, findet in der öffentlichen Meinung im
Gegensatz zum Ständerat wenig Verständnis. Eine Umfrage ergab, dass 62% für und nur
20% gegen die Strafbarkeit plädieren. Dabei zeigten sich kaum
Einstellungsunterschiede zwischen Frauen und Männern, hingegen liess sich ein
Gesinnungswandel feststellen, hat sich doch die Gruppe der Befürworter einer
Straflosigkeit innerhalb von zwei Jahren nahezu halbiert. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.1987
HANS HIRTER

Die Kommission des Nationalrats konnte 1988 ihre anfangs des Jahres aufgenommenen
Beratungen über die Revision der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen Leib
und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie nicht abschliessen. In den
besonders umstrittenen Fragen Schutzalter, Pornographie und Vergewaltigung sind
noch keine Entscheide gefällt worden. In der Zwischenzeit setzten verschiedene
Frauenorganisationen ihre Kampagne gegen die 1987 vom Ständerat verabschiedete
Fassung fort. Ihre Kritik richtet sich dabei insbesondere gegen die Beibehaltung der
Straffreiheit für die Vergewaltigung in der Ehe. Eine Delegiertenversammlung der OFRA
protestierte aber auch gegen die mit der Unterscheidung zwischen erlaubter weicher
und verbotener harter Pornographie angestrebte Liberalisierung im Bereich der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.1988
HANS HIRTER
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Darstellung von sexuellen Handlungen. Ihrer Meinung nach hat die Unantastbarkeit der
Würde und Integrität der Frauen im Zentrum der Sexualstrafrechtsreform zu stehen. 2

Infolge des Referendums der EDU und des Vereins «Recht auf Leben» fand am 17. Mai
1992 eine Volksabstimmung über das neue Sexualstrafrecht statt. Die wesentlichsten
Punkte der Revision waren die Entkriminalisierung sexueller Beziehungen zwischen
nahezu gleichaltrigen Kindern (bei Beibehaltung des Schutzalters 16), die Bestrafung der
Vergewaltigung in der Ehe, die vollständige Gleichbehandlung von hetero- und
homosexuellem Verhalten sowie die Differenzierung zwischen weicher und harter
Pornographie und analog zum Brutaloverbot die Bestrafung der letzteren (z.B. sexuelle
Darstellungen mit Beteiligung von Kindern oder Tieren). Für die breite Front der
Befürworter bedeutete die Revision primär eine fällige Anpassung der rund fünfzig
Jahre alten Bestimmungen an die gewandelten Verhaltensweisen und
Moralvorstellungen. Die Gegner, zu denen sich neben den beiden im
Referendumskomitee vertretenen Gruppierungen noch die Schweizer Demokraten und
die Auto-Partei gesellten, sahen in den neuen Bestimmungen einen Angriff auf die
guten Sitten, den christlichen Glauben und die in der Bibel festgelegten Prinzipien.

Die Stimmberechtigten hiessen die Revision mit 73.1% Ja-Stimmen gut. Abgelehnt
wurde die Vorlage einzig im Wallis, wo die CVP wie auch in Freiburg die Nein-Parole
ausgegeben hatte (das deutschsprachige Oberwallis nahm das Sexualstrafrecht mit 58%
Ja an). Die ebenfalls stark katholisch geprägten Kantone der Innerschweiz stimmten
hingegen deutlich zu. Die nach der Abstimmung durchgeführte Vox-Befragung ergab,
dass es sich für die Ja-Stimmenden vor allem um die Anpassung eines veralteten
Gesetzes an die heutigen Verhaltensweisen und Moralvorstellungen gehandelt hat,
während bei den Gegnern gerade der Widerstand gegen diesen Wandel im Vordergrund
stand. Die neuen Bestimmungen traten auf den 1.10.1992 in Kraft.

Sexualstrafrecht: Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39,2%
Ja: 1'255'604 (73,1%)
Nein: 461'723 (26,9%)

Parolen:
- Ja: FDP (1*), SP, CVP (2*), SVP (1*), GP, LP, LdU, EVP (1*), PdA; SGB, CNG, SGV.
- Nein: AP, SD, EDU.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.05.1992
HANS HIRTER

Die 2009 bereits vom Nationalrat angenommene Motion Fiala (fdp, ZH), die eine
Verschärfung des Strafrahmens für Kinderpornographie forderte, stiess auch im
Ständerat auf Unterstützung. Die kleine Kammer anerkannte das Argument der
Motionärin, dass das Internet die Verbreitung, den Konsum und die Herstellung von
Kinderpornographie befördere. Allerdings wandelte der Ständerat die Motion in einen
Prüfungsantrag um. Der Nationalrat akzeptierte diese Änderung und auch der
Bundesrat, welcher der Motion zuerst skeptisch begegnet war, erklärte sich bereit, die
Motion als Prüfungsantrag zu unterstützen. 4

MOTION
DATUM: 08.12.2010
MARC BÜHLMANN

Mittels Standesinitiative regte der Kanton St. Gallen eine Erhöhung des Strafrahmens
für Gewaltdarstellungen und die Herstellung von Kinderpornografie an. Da dieses
Anliegen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen umgesetzt werde, setzte der
Ständerat im Frühjahr 2011 die Behandlung der Initiative für mehr als ein Jahr aus. Der
Nationalrat stimmte der Sistierung im Sommer desselben Jahres ebenfalls zu. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
KARIN FRICK
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Ohne Gegenstimme nahm der Nationalrat im März 2016 eine Motion Rickli (svp, ZH) zum
Thema Kinderpornografie an. Der Vorstoss fordert ein Verbot von gewerbsmässigem
Handel mit Posing-Bildern, also von Nacktbildern von Kindern, welche aufgrund
mangelnder expliziter sexueller Inhalte nicht als Kinderpornografie gelten. Diese
Grauzone werde von Pädokriminellen ausgenutzt und vor solchem Missbrauch müssten
Kinder und Jugendliche geschützt werden, so die Motionärin. Der Bundesrat hatte die
Motion zur Annahme empfohlen, gleichzeitig aber auch auf die
Abgrenzungsschwierigkeiten bei privaten Bildern hingewiesen. Im Ständerat wurde das
Anliegen im Dezember 2016 weitaus kontroverser diskutiert und schliesslich mit
Stichentscheid des Präsidenten äusserst knapp gutgeheissen. 6

MOTION
DATUM: 06.12.2016
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die BDP-Fraktion, dass Herstellung,
Kauf, Vertrieb und Austausch von Nacktbildern von Kindern aus sexuellen Motiven
unter Strafe gestellt werden. Mit ihrem Vorstoss ging sie damit bewusst weiter als die
ähnliche Motion Rickli (svp, ZH), welche nur den gewerbsmässigen Handel mit solchen
Bildern verbieten will. Nachdem die nationalrätliche Rechtskommission der Initiative im
Herbst 2015 Folge gegeben hatte, die Ständeratskommission im Frühjahr 2016 jedoch
nicht zugestimmt hatte, wurde der Vorstoss Anfang Februar 2017 zurückgezogen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2017
KARIN FRICK

Kriminalität

Die besondere Verwerflichkeit der sogenannten Kinderpornographie verlangt nach
einstimmiger Meinung des Nationalrats nach zusätzlichen strafrechtlichen
Bestimmungen. Er überwies eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS), welche
zusätzlich zur Herstellung und zum Vertrieb auch den Besitz von Kinderpornographie
unter Strafe stellen will. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.1996
HANS HIRTER

Nachdem im Vorjahr der Nationalrat eine parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS)
(Pa.Iv. 45.405) verabschiedet hatte, welche nicht nur die Herstellung und den Vertrieb
von Kinderpornographie, sondern auch deren Besitz strafbar machen will, doppelte
nun der Ständerat nach. Er überwies eine Motion Béguin (fdp, NE), welche dieses
Verbot des Besitzes auf die ganze illegale «harte Pornographie» (neben sexuellen
Handlungen mit Kindern auch solche mit Tieren und Exkrementen sowie in Verbindung
mit Gewalttätigkeiten) ausdehnen will. 9

MOTION
DATUM: 10.03.1997
HANS HIRTER

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die
Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 10

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER
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Der Ständerat überwies die im Vorjahr vom Nationalrat gutgeheissene Motion für eine
Wiederinbetriebnahme der Amtsstelle für die Überwachung des Internets in Bezug auf
die Verbreitung von pädophilem Material ebenfalls. Von der vom Nationalrat im Vorjahr
angenommenen Motion Aeppli (sp, ZH), welche eine Zentralisierung der Ermittlungen im
Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet beim Bund fordert, überwies
er nur den 2. Teil (strafrechtliche Untersuchung und Beurteilung), nicht aber die
Forderung nach einer Zentralisierung der Ermittlungskompetenzen. Gemäss einem vom
Nationalrat überwiesenen Postulat der CVP-Fraktion soll der Bundesrat abklären, ob es
sinnvoll wäre, im Rahmen der UNO eine internationale Konvention zur Bekämpfung der
Kinderpornographie im Internet anzustreben. In einer international koordinierten
Grossaktion ermittelten die schweizerischen Behörden gegen insgesamt 1300
Personen, welche möglicherweise via Internet Kinderpornographie angeschaut hatten.
Bei rund 800 Personen wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt sowie Computer
und Datenträger beschlagnahmt. Die Verdächtigten hatten bei einem amerikanischen
Pornographieanbieter, welcher auch Darstellungen von Kinderpornographie im Angebot
führte, mit ihrer Kreditkarte für die Zugangsberechtigung bezahlt. Ihre Namen waren
von den US-Behörden ermittelt und an die zuständigen nationalen Amtsstellen
weitergeleitet worden. 11

MOTION
DATUM: 11.10.2002
HANS HIRTER

Mit der Überweisung einer Motion Schweiger (fdp, ZG) sprach sich der Ständerat für die
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie) aus. Der Vorstoss
fordert insbesondere, dass nicht nur der Besitz derartiger Filme und Bilder verboten
ist, sondern bereits der absichtliche Konsum. Um die Strafverfolgung zu erleichtern, soll
zudem die Aufbewahrungspflicht für die Logbuchdateien der Internetanbieter von
sechs auf zwölf Monate verlängert werden. Der Nationalrat behandelte diese Motion
noch nicht, stimmte aber einer Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554) zu, welche
verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen extreme Gewaltdarstellungen zur
Anwendung kommen. 12

MOTION
DATUM: 09.06.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) für
eine Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie). Der Ständerat
seinerseits nahm die Ende 2006 von Nationalrat überwiesene Motion Hochreutener
(cvp, BE; Mo. 06.3554) an, welche verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen
extreme Gewaltdarstellungen zur Anwendung kommen sollen. 13

MOTION
DATUM: 11.12.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte in der Wintersession der Motion Amherd (cvp, VS) zu. Mit
diesem Vorstoss wird der Bundesrat aufgefordert, virtuellen Kindsmissbrauch und die
Anbahnung eines eindeutigen sexuellen Dialogs zwischen einem Kind und einer
erwachsenen Person unter Strafe zu stellen. 14

MOTION
DATUM: 19.12.2007
ANDREA MOSIMANN

Der Nationalrat hiess eine Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG) für eine
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Kindern vor
pornografischen Darstellungen im Fernmeldebereich ebenfalls gut. Zudem
unterstützte er eine Motion Hochreutener (cvp, BE), (Mo. 07.3539) die den Vorstoss
Schweiger auf Gewaltdarstellungen ausdehnte. Der Bundesrat wies vergeblich darauf
hin, dass dafür an sich die bestehenden Strafrechtsbestimmungen ausreichen würden.
Darüber hinausgehende Massnahmen wie etwa ein generelles Verbot für pornografische
Darstellungen und Angebote im Fernmeldebereich würden dagegen zu weit gehen.
Zudem sei eine Sperrung dieser Angebote allein für Kinder technisch nicht möglich. 15

MOTION
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat lehnte der Ständerat eine im Vorjahr von der
grossen Kammer überwiesene MotionHochreutener (cvp, BE) als unpraktikabel ab,
welche Kinder vor Gewaltdarstellung im Fernmeldebereich (d.h. auf Mobiltelefonen)
schützen wollte. 16

MOTION
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER
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Der Ständerat stimmte einer Motion Amherd (cvp, VS) zu, in der die Einführung eines
neuen Straftatbestands für virtuellen Kindesmissbrauch und für die Anbahnung eines
eindeutig sexuellen Dialogs zwischen einem Kind und einer erwachsenen Person im
Internet (sogenanntes „Grooming“) gefordert wird. Der Nationalrat hatte diese Motion
bereits 2007 angenommen. 17

MOTION
DATUM: 23.09.2009
SABINE HOHL

Der Bundesrat konkretisierte die Unverjährbarkeitsinitiative und schickte den Entwurf
im Mai in die Vernehmlassung. Das 2008 angenommene Volksbegehren fordert, dass
Sexualverbrechen an Kindern nicht verjähren können. Umstritten an der Umsetzung war
die Altersgrenze. Der Bundesrat setzte diese bei zehn Jahren an, also zum Zeitpunkt, zu
dem nach Einschätzung medizinischer Experten die Pubertät beginnt. Die Verfasser der
Initiative forderten jedoch 14 Jahre als Altersgrenze. Das Problem der Rückwirkung
regelte der Bundesrat so, dass Unverjährbarkeit für all jene Vergehen gelten solle, die
zum Zeitpunkt der Annahme der Initiative noch nicht verjährt waren. Hier hatten die
Initiantinnen die rechtlich heikle Forderung nach Rückwirkung für alle sexuellen
Handlungen an Kindern gefordert. Die Parteien stimmten den Vorschlägen des
Bundesrates in der Vernehmlassung mehrheitlich zu. Einzig die SVP lehnte den Entwurf
ab und forderte eine Altersgrenze von 16 Jahren. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.05.2010
MARC BÜHLMANN

Eine Motion Savary (sp, VD) fordert, dass Telefonanbieter Internetabonnemente
anbieten sollen, die es den Eltern ermöglichen, die Kontrolle über den Zugang ihrer
Kinder zu pornografischen Bildern auszuüben. Weiter sollen Familienabonnemente
angeboten werden, bei welchen Gewalt und Pornografie vom Anbieter vorbeugend
herausgefiltert werden. Obwohl der Bundesrat mehr auf die Sensibilisierung der
Problematik setzen wolle, beantragte er die Annahme der Motion, welche dann auch
von beiden Kammern überwiesen wurde. 19

MOTION
DATUM: 06.12.2011
NADJA ACKERMANN

Mit der Annahme der Volksinitiative „Für die Unverjährbarkeit pornographischer
Straftaten an Kindern“ stimmten Volk und Stände der Aufnahme eines neuen
Verfassungsartikels 123b zu. Die unpräzise Formulierung dieses Artikels verlangte
jedoch eine Umsetzung der Forderung auf Gesetzesstufe. Der Bundesrat erarbeitete
deshalb einen Entwurf zu einem Bundesgesetz zur Umsetzung von Artikel 123b der
Bundesverfassung über die Unverjährbarkeit sexueller und pornografischer Straftaten
an Kindern vor der Pubertät. Dieser Entwurf sieht durch eine Revision des
Strafgesetzbuches, des Militär- und Jugendstrafgesetzes vor, dass von mündigen Tätern
begangene sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen
und Schändungen unverjährbar werden. Diese Regelung betrifft auch alle Handlungen,
die am Abstimmungstag noch nicht verjährt waren. Der Nationalrat schuf eine Differenz
zum Entwurf des Bundesrates, indem er eine ausdrückliche Auflistung von sexuellen
Handlungen mit Anstaltshäftlingen, Gefangenen und Beschuldigten sowie die
Ausnützung von Notlagen in den Strafbestandkatalog forderte. Diese Tatbestände sind
vom Bundesrat nicht in den Entwurf aufgenommen worden, da sie nach herrschender
Doktrin unter sexuelle Handlungen mit Kinder fallen. Der Ständerat stimmte jedoch der
vom Nationalrat vorgenommen Ergänzung zu. Beide Räte nahmen das Gesetz in der
Schlussabstimmung einstimmig an und es kann somit am 1. Januar 2013 in Kraft
treten. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
NADJA ACKERMANN

Abgeschrieben wurde eine 2006 eingereichte Standesinitiative des Kantons Basel-Land,
welche durch eine Revision des Strafgesetzbuches eine höhere Bestrafung von
Konsumation und Distribution von Kinderpornographie forderte. Nachdem der
Ständerat zuerst einer weiteren Fristverlängerung bis Sommer 2014 zugestimmt hatte,
revidierte er aufgrund der bereits vorgenommenen Massnahmen in der Wintersession
seinen Entscheid und schrieb die Initiative ab. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Nach dem Ständerat hatte auch der Nationalrat eine 2006 eingereichte
Standesinitiative des Kantons Basel-Land abgeschrieben. Der Vorstoss, der verlangt
hätte, dass der Vertrieb und Konsum von Kinderpornografie unter Strafe gestellt wird,
war zwar im Jahr 2008 angenommen worden. Mit der Zustimmung zur Ratifizierung der
Lanzarote-Konvention des Europarates im Jahr 2013 war das Anliegen jedoch hinfällig
geworden. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.09.2013
NADJA ACKERMANN

Während der Nationalrat in der Sommersession 2016 einer Motion Amherd (cvp, VS), die
Sexting bekämpfen wollte, noch mehrheitlich zugestimmt hatte, scheiterte der
Vorstoss im Dezember desselben Jahres im Ständerat. Ein eigener Straftatbestand für
Sexting sei nicht notwendig, so die Begründung. Seien die Bilder pornografischen
Inhalts oder deren Weiterverbreitung mit Drohung oder Nötigung verbunden, biete das
geltende Strafrecht ausreichenden Schutz. Zusätzlich stelle jede Weiterverbreitung
intimer Bilder ohne Einwilligung der dargestellten Person eine
Persönlichkeitsverletzung dar, die auf dem Weg der Zivilklage angefochten werden
kann. 23

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Der Bundesrat soll prüfen, mit welchen rechtlichen, technischen und sonstigen
Massnahmen verhindert werden kann, dass Kinder und Jugendliche zur Herstellung
von kinderpornografischem Material erpresst oder angeleitet werden. Der Nationalrat
überwies ein entsprechendes Postulat Quadranti (bdp, ZH), das zwischenzeitlich von
Heinz Siegenthaler (bdp, BE) übernommen worden war, in der Wintersession 2019
stillschweigend. 24

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Dès le ler octobre, les PTT ont mis à disposition un service pour les entreprises dont
les communications peuvent aussi bien être gratuites que coûter jusqu'à deux francs,
les PTT percevant de 33 à 50 centimes. Ce canal, dont l'indicatif est le 156, a
immédiatement été occupé en majorité par des messageries, services de dialogues ou
d'histoires racontées à caractère érotique, voire pornographique. Il a semblé
rencontrer un grand succès mais a aussi provoqué de nombreuses plaintes, car certains
ont craint qu'un tel système soit trop accessible aux mineurs. Le procureur du canton
de Vaud a même dénoncé les PTT au juge d'instruction pour complicité d'infraction au
code pénal qui réprime les publications obscènes. Les ministères publics de Bâle et du
Tessin ont agi de même. Les PTT ont dit n'être pas responsables du contenu des
messages, même s'ils ont prétendu prendre l'affaire au sérieux. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.1991
SERGE TERRIBILINI

Même si le service du 156 a diversifié ses activités et que la part des messageries roses
était en baisse, de nombreuses plaintes et poursuites ont encore été enregistrées à
l'encontre des PTT ou des entreprises concernées. Ces dernières ont toutefois signé
une charte dans laquelle ils se sont engagés à respecter une certaine déontologie
(surtout en matière de protection de l'enfance) afin d'éviter d'avoir maille à partir avec
la justice. Les PTT, pour résoudre leurs problèmes en la matière, ont envisagé de créer,
pour le 1er avril 1993, une nouvelle ligne (157) réservée aux entreprises et aux
administrations et d'où les services érotiques seraient exclus.

Un entrepreneur de messagerie rose a thème été condamné à la prison avec sursis et à
une amende par le tribunal de police de Lausanne pour publication obscène. Dans le
canton de Zurich, mais également au Tessin, de nombreux exploitants ont été
condamnés à des amendes. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1992
SERGE TERRIBILINI
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

In seiner Erklärung zu den Jahreszielen 2001 des Bundesrates erwähnte
Bundespräsident Ogi unter anderem die Erarbeitung einer neuen Medienordnung, die
einen leistungsfähigen Service public und mehr Gestaltungsspielraum für private
Initiative gewährleisten soll. In diesem Sinn präsentierte der Bundesrat zu Jahresbeginn
die Leitplanken für die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) von 1991 und
schickte im Dezember einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung.
Die künftige Medienordnung soll strikt zwischen der öffentlich-rechtlichen SRG mit
ihrer Verantwortung für den Service public sowie ihrem Anspruch auf
Empfangsgebühren einerseits und den sich frei auf dem Markt bewegenden, privaten
Anbietern andererseits trennen. Das hiesse Abschied nehmen vom seit 1991 geltenden
Drei-Ebenen-Modell, welches den Markt aufgrund geographischer Kriterien in einen
lokalen, einen sprachregionalen und einen internationalen Sektor aufteilt. Stattdessen
soll mit dem dualen System eine starke SRG mit Service-public-Auftrag und
Gebührenmonopol sowie ein freier Wettbewerb zwischen Privatanbietern gefördert
werden. Der Gesetzesentwurf sieht beim SRG-Radio nicht nur wie bis anhin ein Verbot
der Werbung vor, sondern erteilt dem Bundesrat auch die Kompetenz, ein
Sponsoringverbot für Radio und Fernsehen der SRG zu verordnen. Im weiteren soll die
Untersagung von Werbung für Heilmittel am SRG-Fernsehen weiterhin gelten.
Andererseits stellt die Vorlage eine weitgehende Liberalisierung des Markts für private
Veranstalter in Aussicht, indem die Konzessionspflicht und die Konzessionsabgabe auf
den Werbeeinnahmen sowie jegliche Service-public-Vepflichtungen für Private
entfallen und die Werbeordnung an das europäische Niveau angepasst wird.
Empfangsgebühren für Privatveranstalter sind dabei nur noch in Sonderfällen
vorgesehen – so für zweisprachige Programme und Privatradios in aufwendig zu
erschliessenden Bergtälern. Für die SRG wie für Private sollen gesetzliche
Bestimmungen hinsichtlich Rassismus und Pornographie sowie ein Werbeverbot in den
Bereichen Alkohol, Religion und Politik gelten – laut Medienminister Leuenberger die
drei grossen Suchtgefahren dieser Welt. Das unmittelbare Echo auf den Entwurf war
kontrovers und spiegelte den Verteilkampf um Konzessionsgelder und
Werbeeinnahmen wider. Die SRG bemängelte die sie betreffenden Einschränkungen als
zu streng – so insbesondere das neu vorgesehene generelle Sponsoring-Verbot, das der
Anstalt Einnahmeverluste von 30 bis 40 Mio Fr. bescheren würde. Kritik wurde auch von
seiten Westschweizer Privatradios laut, die ohne Konzessionsgebühren um ihr
Überleben fürchteten. Die Deutschschweizer Privatsender werteten ihrerseits die
Werbeeinschränkungen bei der SRG als positiv. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Medienpolitische Grundfragen

Ein Teilmarkt innerhalb dieses neuen Medienangebots, das Angebot an Pornographie
und vor allem an Gewalt in Videofilmen, bereitet indessen zunehmend
gesellschaftspolitische Schwierigkeiten. Als beunruhigend wird insbesondere vermerkt,
dass Jugendliche eine Vorliebe für solche «Brutalos» entwickeln und diese als eine Art
Mutprobe konsumieren. Dem vereinzelten Ruf nach dem Zensor stehen weit zahlreicher
aber Stimmen entgegen, die in erzieherischen Massnahmen ein adäquateres Mittel
sehen, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Trotzdem ist in der laufenden Revision
des Strafgesetzbuches vorgesehen, die Veröffentlichung von Gewaltdarstellungen und
harter Pornographie unter Strafe zu stellen. Darüber hinaus wird jedoch auch davor
gewarnt, die Debatte auf die Videogewalt zu verengen, da mit der beabsichtigten
Einführung des Privatfernsehens und mit dem sich dadurch verschärfenden Kampf um
Mehrheitspublika der Anteil an Gewalt im Fernsehen beträchtlich zunehmen werde.
Diese Perspektive macht deutlich, dass der Hang, Darstellungen von physischer Gewalt
zu rezipieren, ein gesellschaftliches Problem darstellt, das mit Zensurmassnahmen
nicht behoben werden kann.
Mitte August wurde eine Volksinitiative «gegen die Vermarktung von Gewalt und
Sexualität in den Medien» lanciert, der für das Zustandekommen jedoch wenig Chancen
eingeräumt werden. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.1987
LUZIUS MEYER
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Die von der bundesdeutschen Zeitschrift «Emma» lancierte Debatte über die
Pornographie brachte im Berichtsjahr eine umfangreiche Publizistik hervor. Fragen
bezüglich der gesellschaftlichen Schädlichkeit der Pornographie – vor allem hinsichtlich
frauenfeindlicher Wirkungen – wurden auch in der Schweiz diskutiert. Das Thema
wirkte vor allem innerhalb eines sich als fortschrittlich, links und feministisch
verstehenden Kreises polarisierend, da feministische Forderungen nach einem Verbot
jeder Pornographie nicht nur der Pressefreiheit und der Freiheit des künstlerischen
Ausdrucks entgegenstehen, sondern auch der im Gefolge der 68er Bewegung
erhobenen Forderung nach Liberalisierung der Sexualität widersprechen. Die
Organisation für die Sache der Frau (Ofra) verlangte in einer Resolution zur
Sexualstrafrechtsrevision ein Verbot jeglicher, also auch sogenannt «weicher», nicht
mit Gewalt verbundener Pornographie, da diese die Frau als verfügbares Objekt
darstelle und deshalb eine für die Emanzipation der Frau nachteilige Wirkung habe. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.08.1988
LUZIUS MEYER

Neue Medien

Der Nationalrat überwies ein Postulat seiner Rechtskommission, das vom Bundesrat
einen Bericht darüber fordert, wie die Verbreitung von Kinderpornographie im
Internet verhindert werden kann. 30

POSTULAT
DATUM: 23.01.1996
EVA MÜLLER

Eine Motion Jeanprêtre (sp, VD), die zur Bekämpfung der Kinderpornographie auf
Datennetzen ein einheitliches Überwachungsorgan forderte, wurde vom Nationalrat als
Postulat überwiesen. 31

MOTION
DATUM: 09.10.1997
EVA MÜLLER

Bundespolizei, Provider und betroffene Bundesämter setzten angesichts der
rechtlichen Unsicherheiten, die sich im Zusammenhang mit der Sperrung von
rassistischen und pornographischen Websites ergaben, eine Kontaktgruppe „Zugang
zu strafbaren Inhalten im Internet“ ein. Denn trotz dem 1998 in Kraft getretenen neuen
Medienstrafrecht standen noch zahlreiche Fragen offen. So sollte die Gruppe nach
Lösungen suchen zwischen einer generellen Sperrung gewisser Websites – was einer
staatlichen Vorzensur gleichkäme – und einem Delegieren der Überprüfung
entsprechender Sites an die Provider – was diesen strafrechtliche
Überprüfungssaufgaben auferlegen würde. Besonders umstritten war, ob Provider nur
für Websites verantwortlich sind, die auf ihren Servern abgespeichert werden, oder
auch für solche, zu denen sie nur den Zugang verschaffen. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Aufgrund der Internationalität und Anonymität des weltweiten Datennetzes stellen
illegale Inhalte insbesondere rassistischer und pornographischer Art oder die
Abwicklung krimineller Handlungen über das Internet die Bundesbehörden vor
zahlreiche ungelöste Probleme. Klar schien zu sein, dass diese nicht alleine, sondern
nur im Rahmen einer internationalen Kooperation zu lösen seien. Im Rahmen einer
Holocaust-Gedenkkonferenz in Stockholm rief Bundesrätin Dreifuss zum Kampf gegen
den Rassismus im Internet auf. Mit ihrer Forderung nach internationaler Kooperation
und neuen rechtlichen Instrumenten griff Dreifuss ein kontroverses Thema auf.
Insbesondere die USA, Grossbritannien und Schweden zeigten sich hinsichtlich
Eingriffen in das Internet und andere Medien skeptisch aufgrund ihrer Ablehnung
jeglicher Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit. Dem Bundesamt für
Auswärtige Angelegenheiten (EDA) war es dennoch gelungen die Thematik auf die
Traktandenliste der 2001 in Afrika stattfindenden Weltkonferenz gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenhass und Intoleranz zu setzen. Anlässlich eines
Vorbereitungsseminars zu dieser Konferenz wurde im Februar ein provokatives
Arbeitspapier des Basler Rechtsprofessors David Rosenthal diskutiert, in welchem
dieser betonte, die Ahndung illegaler Inhalte im Internet scheitere entgegen gängiger
Meinung nicht an juristischen oder technischen Problemen als vielmehr am fehlenden
politischen Willen. 33

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 29.03.2000
ELISABETH EHRENSPERGER
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Der Nationalrat überwies ein Postulat Ehrler (cvp, AG), das den Bundesrat dazu einlud,
gegebenenfalls mit der privaten Wirtschaft zusammen einen aktiven Beitrag für die
Systemsicherheit im Internet zu leisten. Dabei müssten die Sensibilisierung für
Sicherheitsfragen, die Entwicklung von Sicherheitsstandards sowie das Vorbeugen
gegenüber kriminellen Machenschaften von Hackern im Mittelpunkt stehen. Zur
Bekämpfung der Internet-Kriminalität forderte die Zentralschweizer
Polizeidirektorenkonferenz eine Koordination auf Bundesebene. Insbesondere in den
Bereichen Kinderpornographie sowie Rechtsextremismus und Rassismus seien
Abklärungen in den einzelnen Kantonen kaum sinnvoll und ohne zusätzliches Personal
bei den kantonalen Polizeikorps überhaupt nicht machbar. 34

POSTULAT
DATUM: 15.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Ständerat überwies in der Sommersession die Motion Schweiger (fdp, ZG), welche
Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Schutz der Kinder auf
elektronischen Netzwerken fordert. In der Wintersession wurde im Nationalrat überdies
die Motion Hochreutener (cvp, BE; 06.3554) gutgeheissen, die den Bundesrat
auffordert, die Massnahmen gegen Internetpornographie, die er aufgrund der Motion
Schweiger treffen wird, auch für Gewaltdarstellungen vorzusehen. 35

MOTION
DATUM: 20.12.2006
ANDREA MOSIMANN

Kinder sollen künftig besser vor harter Pornografie im Internet geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken an. Dabei
folgte er dem Antrag des Bundesrates, für einen Teil der Massnahmenvorschläge
lediglich einen Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Ständerat stimmte dieser Änderung in
der Wintersession zu und hiess auch die Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554)
gut, welche fordert, die gegen Internetpornographie getroffenen Massnahmen auch für
Gewaltdarstellungen vorzusehen. 36

MOTION
DATUM: 11.12.2007
ANDREA MOSIMANN

1) AB SR, 1987, S. 356 ff.; NZZ, 15.10.87; Ww, 19.2.87; Plädoyer, 5/4 (1987), S. 11 ff.
2) Bund, 7.1.88; NZZ, 3.5, 12.8. 18.8 und 8.9.88; SGT, 30.6.88; TA, 26.8.88
3) BBl, V, 1992, S. 458; Plädoyer 10/2 (1992), S. 11 ff.; Presse vom 18.5.92; Presse von Mitte April bis 16.5.92; Vox-Analyse der
eidgenössischen Abstimmung vom 17. Mai 1992, Zürich 1992
4) AB SR, 2010, S. 596 f.; AB NR, 2010, S. 1927 f.
5) AB NR, 2011, S. 1258; AB SR, 2011, S. 199 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 8.4.11; Kommissionsbericht RK-SR vom 31.1.11
6) AB NR, 2016, S. 160; AB SR, 2016, S. 1033 ff.; Kommissionsbericht RK-SR vom 24.10.2016; AZ, Lib, NZZ, TG, 4.3.16; NZZ,
26.10.16; AZ, 1.12.16; NZZ, 7.12.16
7) Medienmitteilung RK-NR vom 13.11.2015; Medienmitteilung RK-SR vom 22.03.2016
8) AB NR, 1996, S. 909 ff.
9) AB SR, 1997, S. 149 f.
10) AB NR, 1998, S. 2842 f.; NZZ, 31.7., 8.8. und 14.8.98; AT, 4.8.98; BZ, 5.8.98.
11) AB SR, 2002, S. 304 ff. und 2161 (CVP). ; Presse vom 25.9. und 11.10.02. Der Besitz von Kinderpornografie ist in der Schweiz
seit dem 1.4.02 strafbar (TA, 30.9.02).
12) 24h, 4.4.06. ; Motion Schweiger: AB SR, 2006, S. 397 ff.; Motion Hochreutener: AB NR, 2006, S. 2027. 
13) AB NR, 2007, S. 1134 ff.; AB SR, 2007, S. 1060 f. 
14) AB NR, 2007, S. 2009.
15) AB NR, 2008, S. 1336 ff.
16) AB SR, 2009, S. 962. 
17) AB SR, 2009, S. 961 f. 
18) Presse vom 27.5. und vom 6.10.10.
19) AB NR, 2011, S. 1912; AB SR, 2011, S. 889 f.
20) AB NR, 2012, S. 1072 f.; AB NR, 2012, S. 1239; AB NR, 2012, S. 216 ff.; AB SR, 2012, S. 532 ff.; AB SR, 2012, S. 640; BBl, 2011,
S. 5977 ff.; Presse vom 7.3.12
21) AB SR, 2012, S. 1164; AB SR, 2012, S. 453 f.
22) AB NR, 2013, S. 1262
23) AB NR, 2016, S. 1156 f.; AB SR, 2016, S. 1200 ff.; BaZ, NZZ, TG, 17.6.16
24) AB NR, 2019, S. 2430
25) LM, 5.10.91; 24 Heures, 10.10.,11.10. et 12.10.91; 15.10.91; Suisse, 15.10.91; Presse du 16.10. et 23.10.91. TA, 11.10.91;SGT,
24.10.91; NZZ, 26.10.91; Ww, 7.11.91.
26) Presse du 17.1, 29.2, 3.3, 10.3, 11.3, 28.3, 30.5, 8.7, 10.7 et 15.12.92; NZZ et JdG, 4.3.92; LM, 22.10.92; NZZ, 23.10.92; NQ,
13.12.92.
27) AB NR, 2000, S. 1463 f.; AB SR, 2000, 896 f.; Presse vom 21.1., 22.1., 8.4., 10.4., 20.10. und 21.12.00; NZZ, 28.1., 4.2., 17.3.,
12.5., 14.7., 1.9. und 8.12.00; SHZ, 23.8.00; TA, 29.8., 6.9. und 6.10.00; WoZ, 26.10.00. Vgl. auch Link, 2000, Nr. 2, S. 10 f. 
28) BBl, III, 1987, S. 10 ff.; Presse vom 1.9.87; Vat., 2.11.87.; Zoom, 38/1986, Nr. 7
29) Bazinger/Classen et al. (1988): Pornost. Trieb, Kultur und Gewinn; Bendkowski/Rotalsky (1987): Die alltägliche Wut.
Gewalt, Pornographie, Feminismus; Dworkin (1987): Pornographie. Männer beherrschen Frauen; Frings (1988): Fleisch und
Blut. Über Pornographie; Grimme (1988): Käufliche Träume. Erfahrungen mit Pornographie; Ortner (1988): Die verkaufte Lust;
Rufer: Gewalt in der Pornographie. Natur und Subjekt bei Sade, in: Widerspruch 8/16 (1988), 23 ff.; Schwarzer (1988): PorNO.
Emma Sonderband zur Anti-Porno-Kampagne; Selg (1986): Pornographie. Psychologische Beiträge zur Wirkungsforschung;
Stephan/Gehrke et al. (1988): Frauen und Pornographie (Konkursbuch extra); WoZ, 15.4., 22.4., 8.7. und 12.8.88
30) Amt. Bull. NR, 1996, S. 584
31) Amt. Bull. NR, 1997, S.2832
32) SZ, 29.1. und 5.8.99; Bund, 30.1.99; NZZ, 21.5.99; TA, 17.11.99.
33) TA, 12.1.00; CdT, 12.2.00; Presse vom 28.1. und 18.2.00; Bund, 29.3.00.68
34) AB NR, 2000, S. 1605.; NZZ, 28.11.00. 
35) AB SR, 2006, S. 397 (Schweiger); AB NR, 2006, S. 2027 (Hochreutener).
36) AB NR, 2007, S. 1134 ff.; AB SR, 2007; S. 1060.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.20 9


